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Edelinge gewesen, allerdings mit ihrem Gefolge von Laten uni
Mundlingen 43

) .
Die fränkische Eroberung hat durch, die harte Bestrafung der

Rebellen die altbegründeten Leibherrschaften zerstört , die frühe¬
ren Leibherrn in großem Umfang zu Hörigen gemacht und neue
Leibherm eingesetzt . Gegen diese neuen Leibherrn richtete sich
der Stellingaaufstand . Er gestattet keinen Rückschluß auf ein
ungleiches Verhalten der Stände in dem Kampfe gegen den frän¬
kischen Angriff , sondern nur den Schluß auf den großen Umfang ,der durch die Eroberung bewirkten Zerstörung der Standesver¬
hältnisse und dadurch der überlieferten Leibherrschaften 4i

) .

Dritter Abschnitt .
Die soziale Gliederung (Grundherrn , Großbauern

und Hintersassen ).
§ 4 .

1 . Auch das Bild der wirtschaftlichen Gliederung gestattet eine
Dreiteilung , wenn wir die vorwiegenden Formen herausheben . Virkönnen dann Grundherrn , Großbauern und Hintersassen neben¬einander stellen. Aber diese Gliederung fällt nicht mit der Dreiglie-
clerung der Rechtsstände zusammen . Innerhalb der Edelinge findenwir sowohl Grundherrn wie Großbauern , während die beidenunteren Stände zusammen als Hintersassen erscheinen .2 . In der Beurteilung dieses wirtschaftlichen Gesamtbildes besteht
zwischen Lintzel und mir wiederum weitgehende Übereinstimmung '.Die soziale Stellung der Laten ist im Schrifttume überhaupt nicht
streitig 45) . Streitig ist die soziale Stellung der Frilinge . In dieserHinsicht entspricht Lintzels Meinung in den wesentlichen Züg®

■*->/ uds wird m . ü '
. durch den Friedensschluß von 777 erwiesen . DieRebellen verpfänden „omnem ingenuitatem et alodem “ für ihre zukünf¬tige Treue . Ausschließlich . Edelinge konnten über diese Pfandobjekte ver¬fügen . Auch hätte die Konfiskation von Besitzrechten , die Hörigentreu gebliebener Leibherren zustanden , nur die treuen Herren geschädigtund nicht die Rebellen . Vgl . Mon . Germ . II SS. I S . 158, 159 , 549 . Gemein¬freie S . 315 .

44) Vgl . über den Stellingaaufstand zuletzt Standesverhältnisee S. 43 fb85 ff .
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dafi dem Latenstande in dem eroberten Gebiete die

men VerJ ^ rir
Bauern “ gehörte , wird von Lintzel nicht aufgenoo -

an i erweise . Denn ich leite sie aus späteren Nachrichten ab.
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